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Rechtssatz

Die beantragte Feststellung, wonach die Gattin des Bf (Gemeindearzt in Oberösterreich) nach seinem Ableben einen

Anspruch auf Witwenpension gemäß dem Oberösterreichischen Gemeindesanitätsdienstgesetz habe, ist nicht

zulässig. Die Beschwerde verkennt, dass es hier nicht um den "Pensionsanspruch eines Gemeindearztes" geht; denn

mit seinem Feststellungsantrag wollte der Bf nicht etwa eigene (Pensions-) Ansprüche festgestellt wissen, sondern

mögliche Ansprüche seiner Gattin, die aber in das Verwaltungsverfahren nicht als Partei einbezogen wurde. Ein

rechtliches Interesse des Bf selbst an der Feststellung von Ansprüchen seiner Gattin ist allerdings nicht erkennbar. Der

Bf zeigt nicht auf, dass sich seine Rechtsposition ändern würde, je nachdem, ob seiner Gattin eine Witwenpension

zustehen wird oder nicht. Beim geltend gemachten Interesse an der Regelung seines Nachlasses handelt es sich

vielmehr um ein bloß wirtschaftliches Interesse.
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